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fend den baulichen Zivilschutz. Damit
wurde die Verpflichtung eingeführt,
dass in Ortschaften von 1000 und
mehr Einwohnern in der Regel in
allen Neubauten und grösseren
Umbauten der Kellerräume Schutzräume
zu erstellen seien. Die aufgrund dieser
gesetzlichen Verpflichtung von 1950
bis etwa 1964 erstellten Schutzräume
waren dabei vorwiegend sogenannte
nahtreffersichere Schutzräume,
betrachtete man doch die Bedrohung
durch konventionelle Waffen als die
Gefährdung.

1964 bis 1971
In der nachfolgenden zweiten
Zeitspanne, von etwa 1964 bis etwa 1971,
wurde dank intensiven wissenschaftlichen

Studien die Basis zum heutigen
baulichen Zivilschutz geschaffen, der
sich insbesondere auf die atomare
Bedrohung ausrichtete und auch die
Bedrohung mit konventionellen Waffen
einschloss. Folgende auf wissenschaftlicher

Basis erarbeitete Studien und
Richtlinien haben zu einer Neugestaltung

der technischen Weisungen für
die baulichen Massnahmen im
Zivilschutz geführt:
1. Symposium über wissenschaftliche
Grundlagen des Schutzraumbaues an
der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich, 1963. Unter
Zuzug der besten ausländischen und
schweizerischen Fachleute fand eine
Konfrontation der verschiedenen
Ansichten und Angaben statt, welche zu
einer Bestätigung der Richtigkeit
unserer im Gange befindlichen
Grundlagenstudien führte.
2. Handbuch der Waffenwirkungen
für die Bemessung von Schutzraumbauten.

Ausgabe 1964 (ausgearbeitet
von der Arbeitsgruppe für baulichen
Zivilschutz für das Bundesamt für
Zivilschutz).
Zum erstenmal wurden hier alle
Elemente der Waffenwirkungen für die
Dimensionierung von Schutzbauten
zusammengetragen und damit eine
einheitliche Beurteilung ermöglicht.
3. Diverse Studien der vom Eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartement
und dem Bundesamt für

Zivilschutz beigezogenen Experten Dr. E.
Basler, Dr. Heierli und Dr. Mauch
über den optimalen Schutzgrad, die
Trümmerbilder, die Brandwirkungen
und die rationelle konstruktive
Durchbildung der Schutzraumhülle (1965/
66).
4. Abgeschlossen wurden diese
Studien durch die von der Eidgenössischen

Studienkommission für
Zivilschutz erarbeitete Konzeption des
schweizerischen Zivilschutzes, welche
vom Bundesrat am 11. August 1971

genehmigt und von den eidgenössi¬

schen Räten in zustimmendem Sinn
zur Kenntnis genommen wurde.

Neue Richtlinien
In dieser Zeitperiode entstand ein
ganzer Katalog von neuen Richtlinien
und technischen Weisungen:
Richtlinien des Bundesamtes für
Zivilschutz vom 23. April 1965 betreffend
die baulichen Mindestanforderungen
sowie deren Ergänzungen vom 4.
März 1966 «Richtwerte für die
Dimensionierung von Schutzbauten». Damit
wurde erstmals die Grundlage für den
bau von Schutzbauten aufgrund des
Handbuches der Waffenwirkungen
geschaffen. Sowohl die Richtlinien
wie auch deren Ergänzungen eröffneten

ein neues Kapitel in der technischen

Konzeption des Schutzraumbaues.

Aufgrund des Erlasses dieser
Richtlinien ist es dem Bundesamt
möglich geworden, an die Ausarbeitung

von technischen Detailvorschriften
heranzutreten. Als erste sind die

Technischen Weisungen für den privaten

Schutzraumbau, TWP 1966,
entstanden. Die dem privaten
Schutzraumbau zugrunde liegende Konzeption

basiert auf dem Grundsatz,
möglichst vielen Menschen durch optimale
bauliche Schutzmassnahmen und
möglichst geringe Kosten in einem
Kriegs- und Katastrophenfalle das
Überleben zu ermöglichen. Im Sinne
einer vorläufigen Regelung wurde für
solche Schutzbauten der Schutzgrad
von 1 atü zugrunde gelegt, welcher
später auch in der Verordnung des
Bundesrates betreffend Schutzumfang
und Schutzgrad vom 11. August 1976
festgehalten wurde. Neben den rein
wirtschaftlichen Überlegungen,
wonach die zivilschutzbedingten
Mehrkosten nicht mehr als 5 % der gesamten

Baukosten ohne Landerwerb
betragen dürfen, ergaben die Studien
über die Verlusterwartung, dass der
optimale Schutzgrad zwischen 1 und 3
atü liegt. Höhere Schutzgrade für
konventionelle Bauweise bringen nur
geringfügigen Rettungszuwachs, hingegen

eine starke Erhöhung der
Baukosten. Mit dem 1-atü-Schutzgrad
kann der Bau des Schutzraumes im
Kellergeschoss ohne besondere
Erschwernisse durchgeführt werden. Da
der Schutzraum für einen Aufenthalt
von mehreren Tagen bis Wochen
konzipiert wurde, war es notwendig, diesen

gegenüber dem für nur kurzfristige
Belegung konzipierten älteren

Schutzraumtyp der fünfziger Jahre
hinsichtlich Raumvolumen von 2 auf
2,5 m3 je Schutzplatz zu vergrössern
und durch eine höhere Luftrate (3 mVh
an Stelle von 2 mVh und Schutzplatz
bei Filterbetrieb) zu belüften. Damit
der bei einer atomaren Explosion ent¬

stehende Luftstoss abgefangen werden

kann, muss die Schutzraumhülle
als allseitig geschlossenes, in Eisenbeton

ausgeführtes Bauwerk errichtet
werden, dessen Öffnungen durch
Panzertüren, Panzerdeckel und luftsichere

Explosionsschutz- und Abluftventile
abgeschlossen werden.

Während nach den alten Vorschriften
Schutzräume auch in Altstadtgebieten
gebaut wurden, werden nach den neuen

Weisungen Schutzräume nur noch
ausserhalb brandgefährdeter Zonen
erstellt und zudem mit
Selbstbefreiungsmöglichkeiten versehen. So werden

je nach Grösse des Schutzraumes
ein oder mehrere Notausstiege oder
Fluchtröhren verlangt. Dabei ist die
wirksamste Massnahme zur Selbstbefreiung

die Fluchtröhre, welche bis
mindestens auf eine Distanz von der
Hälfte der Traufhöhe von Gebäuden
weg zu führen hat; diese Fluchtröhre
dient zudem als Luftfassung. Der
Fluchtweg innerhalb des Schutzraumes

ist, im Gegensatz zu den früheren
trümmersicheren Decken, luftstossi-
cher auszuführen. Die Panzertüren,
die infolge der Druckbeanspruchung
immer nach aussen öffnend angeschlagen

werden, müssen mit Kragplatte
und Selbstbefreiungseinrichtung
versehen sein, um einerseits zu verhindern,

dass sich grosse Trümmermassen

vor der Türe ansammeln und dass
anderseits die Türe von Ihnen mechanisch

aufgestossen werden kann.

Neben diesen rein baulichen Belangen
wurden in dieser Zeitperiode grosse
Anstrengungen zur Vereinheitlichung
und Anpassung der Technischen
Einrichtungen unternommen, da die älteren

Einrichtungen den modernen
Waffenwirkungen nicht mehr genügten.

Während ältere Einrichtungen
nicht luftstossicher ausgeführt wurden
und jedes Fabrikat zuliessen (z. B.
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